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Landrat D elo ch ift in der Zeit vom 21. März bis 9. April
1938 beurlaubt. Er wird vertreten durch den .K·reisidepntierten,

Kreisleiter Schneider.
Der Landrat

L. 3. —- Oels, den 22. März 1938

Volksabstimmung und Reichstagswahl am 10. April 1938

Die Gemeindebehörden werden auf folgendes hingewiesen:

Mit der Aufstellung bezw. Ergänzung nnd Berichtigung der
Stimmliften ist sofort zu beginnen.

Die Stimmliften nnb Stimmkartcien sind am 2. u. 3. April
d. Js. auszulegen.

Falls Vordrucke für die Neuaufstellnng der Stimmlifte be-
uötigt werden, können sie von der Ksreisblattdruckerei (Lo"to-
motive an der Eber) in Oels bezogen werden.

Diese Druckerei wir-d auch Vordrucke für die Bekanntmachun-
gen ii er die Auslegung der ·S-timmliste, über die Abstimmung,
über die Erteilung der Stimmscheine, sowie Vordrucke fiir
Stimmscheiue vorratig halten.
Vor Auslegung der Stimmlisten ihat der Bürgermeister in

ortsüblicher Weise bekanntzugeben, wann und wo die Stimm-
liste zu jedermanns Einsicht bffentlichi ausliegt, ferner d-asz«, wer
die Stimmlifte für ungültig oder unvollständig hält, dies bis
um Ablauf der Auslegungsfrift bei der Gemeindebehörde

fchriftlich anzeigen oder zur Niederschrift geben kann.
Die Stimmlisten werden während der Dienststunden auszu-

legen sein. Es muß jedoch unter allen Umständen ausreichende
Rücksicht auf die brtlichsen Verhältnisse genommen und beson-  

ders am ssSonntag, den 3. April Gelegenheit zur Einsicht gege-
ben werden.

»Auch Ablauf der Auslegungsfrist dürfen Aeudernugeu der
Stimmlifte nur noch auf rechtzeitig erhobene Einsprüche vor-
genommen werden. «

Einspriiche,» denen von der Gemeindebehörde nicht stattge-
gebeu _tmrb, sind nur mit Unterlagen und der Stellungnahme
des Burgermeisters sofort vorzulegen.

Das Wahlrecht

Reichstagstoähler und abstimtmcngsberechtigt und somit in
die Stimmliste aufzunehmen find alle deutschen Staatsan e-
hörigen, deutschen oder artverwandten Blutes, die am Wa l-
ta e (s.)ll-ftimmunsgstages -- — 10. April 1938 --—— das 20. Lebens-
nur vollendet und in der Gemeinde ihren Wohnort haben,
sofern sie nicht nach den allgemeinen Bestimmungen (Eutmiisn-
digung oder Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte) vom Wahl-
recht ausgeschlossen find oder sofern nicht ihr Wahlrecht ruht.

Deutsche Staatsausgehörige nichtsarischer Abstammung (Gaben)
sind nieset wahlberechtigt nnd daher auch nicht in die -timm-
liste anzunehmen. Als Juden werden Personen angesehen,
die von mindestens drei der Rasse nach volljüdischen Großel-
ternteileu abstammen.

Ferner sind nicht wahlberechstigt, die von zwei volljüdischen
Großeltern abstammenden jüdiskhen Mcifchlingie, die am 30
September 1935 ber jiidischen Religionsgemeinschaft angehört
haben oder nach dem :-3(). September 1935 in sie aufgenommen
sind, oder die am 30. September 1935 mit einem Juden ver-
heiratet waren, oder sichnach diesem Tage mit einem Juden
verheiratet haben. "

Wiahlberechtigte Angehörige des Reichsarbeitsdienstes, die in
llnterkiinften des Reichsarbeitsdienstes geschlossen untergebracht
sind, sind in die Stimmliste der nächstgelegenen Gemeinde ein-
zutragen Dsie lsieitieiudebehörde des letzten Aufenthaltsortes ist
hiervon zu benachrichtigen

Stimmbezirte, Abstimmungsvorfteher

Es werden dieselben Stimmbezirke wie bei der Reichstags-
wahl am 29. 3. 1936 gebildet.
Zu Abftimmungsvorstehern in den ländlichens Gemeinden

ernenne ich die Bürgermeister Zu ihren Stellvertretern im
Abstimmungsvorstand werden ihre gesetzlichen Stellvertreter
(l. Beigeordneten) bestimmt.
Jn den Stimmbezirken Eichgrund mit Rehwinkel, Groß-

Weisgelsdorf mit Kletti-Weigelsdorf, Juliusbursg II mit Neu-
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haus, Kuiiersdorf mit Klein-Peterwitz, Kiiiizeudorf mit Vogel-
gesang werden sich die beteiligten Bürgermeister Lweckiiiäßig in
das Amt des Abstiiiininiigsvorstehers und Stellvertreters
teilen.

Für die Gemeinden Inliiisbiirg Miihlaischsüti iiiid Saerain
werden wieder je 2 Siiiiimbezirke mit derselben Abgrenzung
wie bei der letzten klieichstagswahl gebildet.

. Als Abstiiniiinugsiauiii werden allgemein die zeiasseuziiiiiuer
in den Schulen, soweit nicht andere Räiiiiie von iiiir ausdrück
lich zugelassen siiid, bestimmt.

. Die Bernfiiiig·der Beifitzer und des Schriftsührers für den
Abstiiiiniiiugsvorstand hat im Benehmen mit der örtlichen Lei-
iiiiig der NSDAP zu erfolgen.
Da bei der Abstiiiiiiiiiiigshaudliiiig stets wenigstens 4 Mit-

glieder«des Abst.-Vorstaiides, darunter stets der Vorsiheude
oder sein Stellvertreter, anwesend sein müssen, ist eine gemi-
geiide Anzahl von Beisitzerii, am besten l; zu berufen, schon«
damit sie sich gegenseitig ablöseu können. Der Schriftfiihrer
ioird bei Abwesenheit durch einen Bei-Wer vertreten.

Abstiiniiiiiiigszeit

Die Abstiiiiiiiuiigszeit dauert grundsätzlich voii 8 Uhr bis
l7 Uhr. Auf Grund der uiir erteilten Ermächtigung wird die
Abstiiiimuiigszeit für fäiiitliche lätidlicheii Stiiniubezirke mit
weniger als 1000 Einwohner aus die Zeit von 10 Uhr vormit-
tags bis 5 Uhr nachm. (17 Uhr) festgesetzt Ausnahmen hiervon
werde ich nur auf begründeten Antrag genehmigen.

In den Stiiiiiiibezirkeii Groß-Graben, Jiiliiisbiirg- Leuch-
ieii, Saerau und Vielgnth dauert die Abstimmung von 8 Uhr
bis 17 Uhr.

Die Abstimmung darf nicht unterbrochen werden. Ein frü-
herer Schluß, als der vorstehend von mir bestimmte, ist nur
dann zulässig, iveiiii alle in der Stiiiiniliste ausgeführten
Stiiniuberechtigten ihr Stimmrecht ausgeübt haben nnd anzu-
nehmen ist, daß auch keine Stiiniiischeiiiinhaber mehr ihre
Stimme abgeben werden.

Stimmschciiie

Die Erteilung der Sstiuiiiifcheine regelt sich nach § 12 des
Reichswahlgesetz vom 8. 3. 1924 — RGBL l Seite 159 »-
bzw § 9 ff. der Reichsstiiiiiiiordiiiiiig voiii 14. 3. 1924 «-
RGBI. l Seite 1.73 ———.

Der «Stiminschein ist unentgeltlich auszufertigeu und portu-
frei zu überseiiden. Vordrueke fiirStiiiimscheiiie, die auf weißem
Papier ausziifertigen sind, können von der Kreisblattdruckerei
bezogen werden. Jm übrigen wird darauf hingewiesen, daß
für die Ausstellnng eines Stimnischeiiies »zwiiigeiide Gründe«
vorliegen müssen; ob solche zwingeiide Gründe vorliegen, bedarf
schon im Interesse der Entlastung der Gemeindebehörden
sorgfältigster Nachprüfung

l« U Oe 1 s, den 18. März 1938

Auf»Griind der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten
Zur Sicherung derEriite nnd der laiidtoirtschaftlicheii Ent-
chulduiig im Osthilfegcbiet vom 17. November 1931 habe ich

d

über folgende Betriebe das Sicheriiugssverfahreii aufgehoben:
 

Des Betriebsinhaber-;

 

 

 

Lfd Bemer-
N .

r Name Stand Wohnort fungeu

1 Wilhelm Zappe l Jeiiiivitz
2 Herniami Junge Bauer . . . Liidioigsdorf

L. 4. Oels, den .19. Miiirz 1938

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung

In Abänderung meiner Anordnung voiu 14. März 1938 ivird
der wegen des Maul- iiiid Klaueiisenchefalles in Kleiii-Ellguth
festgelegte Sperrbezirk anderweit bestimmt, und zwar

a) als Sperrbezirk der Ortsteil Kleiii-Ellgiith von Oels bis
zu den Besitzerii Sperlich nnd Land,

li) der restliche Teil des Ortes als Beobachtungsgebiet.
Die Ortsteile Waldvorwerk und Weidevorwerk gehören

gleichfalls zum Beobachtungsgebiet

Der Landrat

—
-

 

 

l-. 4. 302. Oel-Z, den 23. März 1938

Viehseuchenpolizciliche Anordnung

Nachdem die unter den Pferdebestäuden ldes Gutes Prietzen
iiiid des Vorwerks Borkeu herrschende Aiiaeiiiie erloschen und
auch die Desinsektioii ausgeführt und abgenommen worden ist,
werden die mit Anordnung vom 24. August 1937 verhängten
Sperriiiaßregeln hiermit auf-gehoben

Der Laiidrat

. Oe I s, deii 24. März 1938

Viehsciicheiipolizeilichc Anordnung

Die Maul- und .Fi«"«laiieiiseiiche ist aiiitstierärztlich neu festge-
stellt wordeii: s

am 21. 1938 in Jackschöiian, Döbirle,
am 22. 1938 in -Beriistadt, .8irompu«seh,
am 23. 3. 1938 in Schileibitz iiud Zessel,
am 2 . 3. 1938 in Leuchten,
am 24. 3. 1938 in Sachsenaii,
am 25. 3. 1938 in Posteltvitz.

Zum Sperrbezirk habe ich die Ortschaften:
Jackschöiiain Döberle,
Bernstadt(Naiuslauer Vorstadt, begrenzt durch sMüihlenstr»

«85iiideiibiirgplah, Groß-Wirrteuberger-Straße)
.8t"«roiiipnsch, Schleibity Zessel, Leuchten ohne Bergsiedlnng
6achfeuau, Postelwitz erklärt.

Für die Sperrbezirke geltiii die Bestimmungen meiner vieh-
seiicheiipolizeilicheii Anordnung vom 1‘). 1. 1938, Kreisblatt S.
1 und 2.
Die Abheiliiiig der Maul-— nnd Klaueuseiiche ist unter »dem

kliiudviehbestaiide des Doiiiiuiniiis Rathe-, des Landwirts
Gustav Qniel in Schmollen uiid des Paul Schlesi er in
Neiischiiiolleii festgestellt und die Desiiifektiou abgenommen wor-
den. Die sSperre über die Orte ist mit Wirkung vom 26. d. M.
aufgehoben

ei
se

-
Der Landrat

‚_ Orts, beu 22. März 1.938
stiller-Jugend im Straßenverkchr

RdErL d. kliFiiuChthPoL im 91911133. v. 9. 3. 1938
O—VuR Verk 47 Nr. 109 11/37

Wiesderholt ist beobachtet worden, daß sich (Einheiten der Hit-
ler-Jugend auf den Fahr-bahnen der Straßen versainiuelnaind
dort Uebiiiigeii abhalten. Da hierin sowohl für die Jugeudlichen
selbst wie für den übrigen Straßeiiverkehr eine große Ge ahr
liegt, hat sdie Reichsjugendführuiig nunmehr auf meine itte
hin im Rahmen eines Reichsbefehls über das Verhalten im
Straßeiiverkehr alle Führer uud Führerinueii der HJ dafur
verantwortlich gemacht, daß ein Versammeln oder Antreteii
nicht aus den Fahrbahneii erfolgt nnd insbesondere bei Dunkel-
heit nnd starkem Nebel unterbleibt. Der Reichsbefehl weist fer-
uer darauf hin, daß die Pol.--Beamteii von dieser Anordnung
unterrichtet find und gegen die verantwortlichen Führer und
Fiihreriniieii gegebenenfalls mit Strafiiiaßnahnieii vorgehen
werden.

Der Landrat

L. 3 L e l s, deu 23. März 1938

klieichsmeldcordnung

Aiii 1. Mai 1938 tritt die Verordnung über das Mel-deinesen
(d)ieichsmeldeordiiiiiig vom 13. Januar 1938..»— RGBL l S. 13 —«-—
in Kraft.
Au diesem Tage verlieren alle bisherigen laiidesrechtlicheu

Vorschriften über das Meldeweseii ihre Gültigkeit. Die bisher
gebräuchlichen Meldevordrncke werden ungültig, da nur noch die
durch die Reichsmeldeordiiiiiig vorgeschriebenen Bordrucke ver-
wendet werden dürfen. .
Jch veriveise besonders auch auf den Rruuderlaß des RUPr

Mde voiii 24. 1. 1938 —— RMBliV 6. “191 —- iiiid ersuche die
Herren Bürgermeister und Aiiitsvorsteher, sich mit deii neuen
Bestimmungen über das Meldeweseii eingehend vertraut zii
machen.

Der Landrat

Oels, den 18.« März 1938
Jiistandsetzuiig der öffentlichen Wege

Bei dein Eintritt mildereii Wetters muß ungesäumt mit der
Besserung der Wege vorgegangen werden. Gerade fegt, wo mit
der Frühjahrsbestellung noch nicht begonnen werden kann, ist

l.. 3
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hierfür Die beste Seit und ich würde es bedauerii«,» wenn ich bei

Anßerachtlafsung ieser Verfügung gezwungen ware, die Wege-

besseriiiig s äter zu einer Zeit anzuordnen, «wo die Arbeitskra te

iir Feld-or eit nötig gebraucht wer-den. Es ist deshalb sofort, wo

öies irgend angängig ist, von Den Bürgermeistern auch ohne be-

sondere Anordnung der Ortspoliseibehörden mit der Einebunug

und Wölbung der Wege vorzngekeu

Ganz besonderes Gewicht ist auf die Abfiihriiiig des Wassers

von den Wegen zu legen. Es sind deshalb überall da, wo dies

noch nicht geschehen ist, die Gräben zu heben. Weiter habe ich

auch feststellen müssen, daß auf vielen

kein Kies bzw. Sand anfgefahreu wurde.

Die Ortspoli«·eibel)örsdeii ersiiche ich auf gehörige Besserung

der We e mit aller Eutschiedenheit zn halten.

Die Gendarnieriebeaniteii erhalten den Auftrag, alle der Bes-

serung bediirftigeii Wege den Lsrtspolizeibehördeu alsbald zu

bezeichnen.
Bei dieser Gelegenheit bringe ich den (-83eiueiu-den auch das

Gesetz iiber die Reinigung der öffentlichen Wege vom l. Juli

1912 zur gnauen Beachtung in Erinnerung „ ' . «

Nach § l dieses Gesetzes liegt die polizeimaßige jlieinignng
,-

sihließliih der Sehneeriiunlui1g, des Be-öffeutlicher Wege ein
streueiis mit abstiiiiip
Verhindernug von Staiibentwieklung, s

derer nach den Bestimmungen des tsåeseties verpflichtet ist, als

eine von der Ortspolizeibehörde erzwingbare öffentliche Last

derjenigen Gemeinden ob, zu deren Bezirk der Weg gehört.

C‘eDoch beschränkt sich die polizeiiiiäßige Reinigung im wesent-

liegen auf dein Wege, die iiberwiegend dem inneren Verkehr der

Qrtschaft Dienen. Oeffentliche Wege außerhalb der geschlossenen

Ortslage unterliegen nur dann der polizeiniäßigen Reinigung,

wenn auf Antrag der Ortspolizeibehörde durch Beschluß des

Landrates festgestellt ist, daß sie als iiberwiegend Dem inneren

Verkehr der Ortschaft dienend anzusehen sind.

Zu den Teilen des Weges, für welche eine Pflicht zur polizei-

inäßigeii Reinigung besteht, gehört nicht nur die Fahrbahn, son-

dern auch die Nebenanlagen,wie erhöhte Fußwege, Banlette,

Rinnfteine und Gräben.
Au diesem kliechtszustand ist dadurch nichts

daß inzwischen mehrere Straßen als Reichsstraßen 1111D Land-

{fragen 1. Orduiiii in die Unterhaltung des Proviiizialveis·l)saii-

es übergegangen fänd.
Bis ziiin 1. Juni d. I haben inir die Ortspolizeibehörden

zu berichten, ob sich die öffentlichen Wege überall in guter Ord-

nung befinden.
Der Laiidrat

Oels, den 23. März 1938

Treudsienst-Ehreuz-eich-en

RdErL d. RuPrMsdJ. z-gl. i. N. d. PrFM. v. .10. 3. 1938

—- II SB 329/38——6211=*= -——

 

L. 4.

1. Die Vorschläge zur Verleihung des Treudieust-Ehrenzei-l

thieiis an Beamte, Angestellte und Arbeit-er der allgemeinen
nnd inneren Verwaltung iiud Der Koiuinunalverwaltuttg sind
mir jeweils ’2 Monate vor dem Monat, in den der .J·iibilsäiiiiis-

tasg fällt, auf dein Dienstwcge vorzulegen. Der Dienstvorgesetzte

hat »die erforderlichen Erihebiingen rechtzeitig durchzuführen

2. Die Listen sind iuir in dreifacher Ansfertignng abecelich

geordnet mit besonderem Anschreibeii auch für jeden Verwal-

tungszweig (f. 3b) einzurei«cheii. Scite l. des Vordrueks ist nicht

auszufüllen. Aus Spalte 8 Der Nachweisunsg muß die Errech-

nung der 25- oder 40jährigen Dienstzeit genau zu ersehen fein.

Dabei sind die in §§ 3, 4 Der Diirchfiihrungsverordnung iiber

die Stiftung des Treu-dienst-Ehrenzeicheus vom 3(). 1. 1938

(RGBl. I Seite 49) angegebenen Zeiten der Dienstzeit zuzu-
rechnen, wenn sie 11a ch Vollendung des ‚18. Lebensjahres zu-·

rückgelegt sind. Zweifelhafte Anträge sind als Einzelanträsge
vorzulegen. Die Richtigkeit der Angaben ist von den nach Zif-
{er 4 zur Bierichterstattung verpflichteten Dienststcllen zu be-
cheieiigem

3. Grundsätzlich sind getrennte Listen (Vorschlagslisten) vor-
zulegen für
a) jede Stufe des Treudienst-Ehrenzeichens,
b) jeden Verwaltungszweisg (landrätliche, M"edizinal-, Veteri-

nar-, Konimunal-Verwaltung, Berwaltiingspol. usw.),
e) jede Laufbahn des Beaniteiidienstes,

* Sonderabdrucke dieses RdCrl können bei umgebend-er Bestel-

lung von Carl Hevmanns Verlag, Berlin W 8, Mauerstraße 44,

bezogen werden« Sammelbestsellungen erwpünscht.

Wegen seit längerer Zeit«

enden Stoffen und des Besprengeus zur«
oweit hierzu nicht ein ans ’

geändert worden, .

cl) Angestellte,
o) Arbeiter. ’

4. (‘) Für die Einreichung der Listen setze ich folgende Fri-

sten fest: ch

Es haben zu bericht

u) die uachgeordueten Reichsdienststellen —- außcr Saarland

— in i r bis zum 14. j. M.,
b) in Preußen und Saarland:

au) die kreisangchökigen Gemeinden und Aemter dem

La n drat bis zum 3. j. M.,
11h) Die nichtkreisaiigehörigeii Gemeinden nnd Landräte,

letztere zugleich fiir die direisansschußverwaltunigen

und die genieiudlichen Zweclverbände sowie die staat-

lichen Pol.-«lkertoalter auf dem Dienstwesge, den Reg-

Präs., dein Reichskonimissar für das Saarlaiid bis zum
8 .

Die Ober-Präs. für ihre CEienftftellen, Der Reichskoni-

niissar für das Saarlaii·d, die Reg.-Präs., der Stadt-

priis. nud Oberbürgermeister der Reichs-hauptstadt Ber-

lin, der Präs. des Preuß. Oberverwaltuiigsgerich-ts,

der Präs. der Preuß. “Bau: 1111D Finanzdirektion, der

Pol-Prüf von Berlin, die Provinzial- nnd Bezirks-

verbünde, der Hohenzollerissche Landeskonimunalver-

band und sonst. Körperschaften des öffentl. Rechts und

Institute, die mir nnd nicht einer besonderen Auf-

sichtsbehörde iiiiterstellt.sind, in i r bis zum 14. j. M.,

in den außerpreiiß. Ländern:

an) die kreisangehörigen Gemeinden der Aufsichtsbehörde

bis zum 1. j. M.,
11b) Die Laiidräte, die staatl. Pol.-1Verwalter, die Re

Präs. und die ihnen gleichftehenden Dienststelleii, F

wie die nichtkreisaugehörigeu Gemeinden, die Ge-

nieindeverbäiide, geineindl. Ztvectsverbäiide nnd sonst.

störperschaften des öffentl. Rechts dem Ministerium
des Innern auf dem Dienstwege bis zum 6. j. M.,

ce) die Ministerien des Innern -(Staatsininisterien nnd
Staatskanzleien zugleich für ihre Beamte) den Reichs-
statthaltern bis zum 10. j. M»

1111) Die Reichsstatthalter zugleich für ihre Dienststellen
s mir bis zum 14. j. M. Die Reichsstatthalter werden

" die von den Läiideriiiinisterieii vorgelegten Anträge
sweckmäßig nur init Durchgangsvermerk versehen, so-
fern sie nicht besondere Bedenken geltend zu machen

» haben.

f" (2) Wer-den in den Ländern Beamte der Oberversicherungs-
[runter von den Laiideruiiiiisterien personalmäßig nicht erfaßt,

iist darüber von den sachbearbeitendeii Stellen den Reichsstatt-
Ehaltern zur Berichterstattung an mich, ebenfalls bis zum 10.
zj. M., zu berichten,
s (3) Ueber « ’«.ainte, Angestellte und Arbeiter in Preußen, die
kpersoiialinaßig dem PrFM. unterstehen, ist diesem bis zum
«14. j. M. zu berichten.

5. Unter Bezugnahme auf § 12 der all-gemeinen Durchfüh-
rnngsverordiiung zum Treudienst-Ehrenzeichen und zu den
Dieiistiaiiszeichnungen vom 30. 1. 1938 (RG"Bl. I S. 63) er-
suche ich, die Anwärter aus das Trendsienst-Ehrenzeichseu, die

.-d-i-e 25- oder 40jährige Dienstzeit vor dein 30. l. 1938 voll-
tendet haben, mir auf Dem Dienstweige nmgehend, spätestens je-
doch bis zum 20. 6. 1938 11 benennen. Nach diesem Zeitpunkt
sind grundsätzlich nur no ji die Anwärter in den Vorschlags-
listeii aufzunehmen, deren Jsiibiläumstag bevorsteht.

6. Soweit Aiiwärter in der Zeit vom 30. 1. 1988 bis 2 Mo-
nate nach Veröffentlichung dieses Riinderlasses die 25- oder

z4·l«)jahri-ge Dienstzeit vollendet haben, ist mir sofort unter Aus-
qullung »der entsprechenden Formulare zu berichten.

7. Die Bordrucke zu den Vor chlagsli ten können von der
Reicdhsdruckerei, Berlin SW 68, — ranientraße 90/94, bezogen
iwer en.

. 8. Vom 30. 1. 1938 ab fallen Die bisher üblichen Dank- nnd
HGluckwunschurkunden des Führers und Reichskanzlers aus An-
laß der Vollendung von 40 und 50 Dienstjahren durch Beamte,
Angestellte und Arbeiter im Reichsdienst und unmittelbaren
Landesdienst und die Glückwunschurkuiiden aus Anlaß der
Vollendung von 50 Dienstjahren durch Angestellte und Arbeiter
in den freien Beruer fort. Anträge auf Grund der Richtlinien
vom 11. 3. 1937 —— RP 1850/37 —- mitgeteilt durch RdErL
v. 14. 5. 1937 ——- II SB 6210/1231 (RMBliV. S. 739) sind
nicht mehr vorzulegen.
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Unordnung Nr. 28 des Viehwirtschaftsverbandes Schlesien
vom 8. März 1938

§ 1.

Auf Grund des §1 Ziffer 4 der Anordnung Nr. 96 Der
Hauptvereinigung Derä Deutschen Viehwirtschaft vom 20 12. 37
(RNBl. S. 601) wird hierdurch in der Gemeinde Oels eine
Verteilungsstelle für Schlachtvieh (Rinder, Kälber, Schweine,
Schafe) und Fleisch errichtet. Die Verteilungsstelle Oels befin-
det sich auf dem Schlachthof in Oels.

§ 2.

gewerblich Schlachtvieh schlachtenden 1111D Fleisch umset-
etriebe in den Gemeinden

ir) Oels,
1)) Spahlitz und Leuchten

sind verpflichtet, sowohl D111 Kauf wie die Abnahme von
Schlachtvieh und Fleisch nur auf der Verteilungsstelle Oels auf
dem Schlachthof vorzunehmen.

§ 3

Die Aiilieferiing des Schlachtviehs kann durch Erzeuger und
durch Verteilir erfolgenC‘11ch behalte mir vor, die Zahl der die
Verteilungsstelle belieferudeii Verteiler 511 begrenzen

§ 4.

Die Anlieferuiig, der Verkauf und die Absnahme von
Schlachtvieh hat auf der Verteilungsstelle Oels jeweil am
Monta-« nnd Mittwoch zu erfolgen.
Die Zlulieferuugszeit setze ich auf .11 bis 12 Uhr fest.
Die Verkauf- und Abnahmezeit setze ich auf 11 bis 12 Uhr

fest
§ 5.

Die im § 3 genannten Betriebe haben die von ihnen beab-
sichtigte Anlieferung von Schlachtvieh an die Verteilungsstelle
Oels jeweils bis zum Montag 1:") Uhr für die in der Zeit vom
nächsten Sonntag bis zum darauffolgenden Sonnabend ein-
schließlich beabsichtigte Anlieferung bei dem Kreissachbear-
heiter des Viehwirtschaftsverbaudes 6.11)11fien bei der Kreis-
bauernschaft Oels anzumelden. Sofern diese Betriebe keine ge-

Alle
zenden

 

genteilige Mitteilung erhalten, können sie die Anlieserung in
der angemeldeten Weise vornehmen.

§ 6.
Sofern der örtliche Bedarf gedeckt ist, kann auch von der Ver-

teilungsstelle aus verladeu werden .

§ 7
Verstöße gegen diese Anordnung können mit Ordnungsstrafe

bis zu 1000,—— RM. im Einzelfall geahndet werden.

§ 8.

Diese Anordnung tritt mit Ausnahme des § 2b am 14.3.
38 in straft. Die Jukraftsetznng des § 2b erfolgt durch Mit-
tiilnug mittels eingeschriebenen Briefes an sdie betreffenden

11gewer ·ch Schlachtvieh schlachtenden und Fleisch umfetzenden
Betriebe.

Breslau, den 8. 3. 38

sBiehinirtfehnfiäberbanb Schlesien
der Vorsitzende.

gez. Fritz Ponin

O els, den 19. März 1938

Schau der Wasscrlänfe

Nach § 7 der Schau- und Unterhaltnngsordnung für die
Wasserläuse im Kreise haben die Schauämter die Wasserläufe

Ordnung mindestens einmal im Jahre, die übrigen nach Be-
darf, mindestens jedoch alle drei Jahre einmal zu schauen und
festzustellen, ob die Wasserläufe und ihre Ufer ordnungsmäßig
unterhalten weiden und ob eine unzulässige Veruiireinigung
stattgefunden hat. Nach Abschnitt B der Dienstanweisung für die
Schauämter — siehe Xereisbl 1935 Nr.17 —- stellen die Vor-
sitzenden der Schauämter alljährlich im Frühjahr fest, welche
Wasserläufe im Laufe des Fahres geschaut werden sollen und
teilen dies bis zum 15. März d. J. D1111 Laudrat mit.
Ich erinnere die Vorsitzenden der Schauäniter an die Vor-

lage dieser Mitteilung 1111D sehe ihrem (Eingang, soweit noch
nicht geschehen, spätestens bis zum 31. D. M. entgegen.

 

L, 3

Der Landrat
als Leiter des Kreiskommuualverbandes

Bekanuimachuugen anderer Behörden

Der Vorsitzende
des Grundsteueraiisschiisses
Gesch.-Nr. VI. H.
(Preuszisches Katasteramt)

O els, den 19. März 1938

Bekanntniachnng

betr. Hauszinsstener — Mieterstundung

Nach § 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Aeuderung der Vorschrif-
ten über die Gebäudeentschulduugssteuer (511111551113f1e11er) vom
l. 12.1936 (9165231. 1C

bändeentschuldniigssteiier zugunsten hilfsbediirftiger Mieter mit
Wirkung vom 1.4. 1938 außer Kraft. Die als Mittel der öf- j
feiitlichen Fürsorge gewährten Hauszinsftiuerstundungen fallen
hiernach mit Ablauf des Monats M ä r, ‚1938 fort Vom 1. 4. j
1938 ab sind daher an die Vermieter die vollen Mieteu zu;
zahlen. Diesrgane der öffentlichen Fürsorge werden den Fort-
fall der Hauszinssteuerstundung, soweit erforderlich, durch Er-
höhung der Unterstiitzung ausgleichen Auch im Falle der Ge-
swährung von ,,Faniilienunterstiitzungen« an Wohnungsinhaber
(Reichsgesetz vom 30 3.1936 — RGBI. I 6. 327) werden vom
.4.1938 ab Hausziiisstenerstunduiigen nicht mehr gewährt

Gemäß Ruuderlaß des Herrn Finanzministers vom 14. 2.
1938 (K. V. 2. gen. 30) und vom 5. 3. 1937 (K. V. 2. gen. 50)
diirfen vom 1 4.1938 ab Gewerberaummietern Steuererleich-
teruiigen ni t mehr gewährt 111erDe11;nnr dein Vermieter kön-
nen wegen illigerverpachtung bzw. -verinietung Steuererleich-
gerungen nach den bisherigen Bestimmungen zugebilligt wer-
en

Neumann, Vermessungsrat

992) treten Die landesrechtlicheu Be- ;
stimmungeu über die sStnndung und Niederschlagung der Ge- E

 

Kreisbildstelle

Nachstehende Vereinbarung zwischen der Landesbauernschaft
Schlesien und den Laudesbildstellen Nieder- und Oberschlesien
gebe ich zur Kenntnis

B res lau , den 8. Dezember 1937

Vereinbarung
.zwischen der Landesbancrnsehaft Schlesieu einerseits und den
Landcsbildstellcn Nieder- und Oberschlesien andererseits iiber
Ausleihung von Schmalfilmgeräteu der Schulen fiir Veranstal-

tungen der Landesbauernschaft

1. Das Abkommeu vom 26.12.1936 tritt außer Kraft.

2. Die Laudesbaneruschaft zahlt für jede Veranstaltung
1 RM. Leihgebiihr je Gerät an die zuständige Kreisbilds
stelle.

3. Lampenschädeu, die während einer Veranstaltng der Lan-
desbauernschaft ohne Verschulden des Vorsührers eintre-
ten, gehen zu Lasten der Landesbaueruschaft..

4. Die Bedienung der Geräte darf nur durch eine am
Schmalsilmgerät ausgebildete Lehrkraft erfolgen.

5. Die Ausleihung der Geräte darf den Einsatz derselben in
den Schiileu innerhalb eines Unilaufplanes nicht stören.

Für dieFLandesbauernschaft Schlesien
.-A.: geinr. Grach

(Stempel)

Fiir die Laudesbildstelle Niederschlesien
gez. Ex n e r
(Stempel)

Für die Landesbildstellc Oberschlesien
gez. H Aschmann
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Ich bitte um Riiclgabe der ausgeliehenen Filme bis zitm
31. b. M. Nachstehend genannte Filnie find in den Verzeichnis-
sen nachzutragen.

111. Kohlenschleppzng l (an dein Mittelrhein)
112. Kohlenschleppzug II (an dein Mittelrhein)
113. Zauneidechse
114. pirschkäfer
115. Der Kiefernspinner
116. Kokosuuszernte in Kolutnbien
117. Torfgetvinnnng im Teufelsmoor
118. Hochzeit am Tegernsee. I.
119. Hochzeit am Tegernsee. II.
12l). Hinidenburg
121. Westgrenze II]
1.22. Form nnd Wirkungsweise des Maurerhatnniers
123. Martensitbildung
124. iehfchleifen
125. Lappen
126. Röntgenfilni I (Da«:- Verdauutiggstthein)
1.27. Juckergewinuuug
128. Spkitztiitc
129. Erste Verforgung von Verletzungen (Lüfte Hilfe) I. Teil
130. Erste Versorgnug von Verletzungen (-Erste Hilfe) l. Teil

N i e d l i ch ,

Kreisbildstellenleiter

B r e 5 l a n - vFlnghafem 2:2. März 1938

Wetterbeticht des Reichswetterdicnstes Breslau-Flnghafen
Ausgegeben am 22. März 1938

(_‘Jiachbrncf auch mit Quellenangabe verboten!)

In der vergangenen Woche (15. bis 22. März 1938) herrschte
für die Jahreszeit viel zu warmes Wetter. Die Witterung war
meist heiter und anhaltend trocken. Im Flachland stiegen die
Temperaturen vielfach iiber 20 Grad an.

Auch in der nächsten Zeit ist mit häufig heiterem nnsd vor-
wiegend trockeneni Wetter zu rechnen. Die gelegentlichen schwa-
chen Vorgtöße kiihlerer iJJieereslnft werden jedenfalls keine aus-
giebige I iederschläge bringen können. Ein Kälteriickschlag ist
vorläufig nicht absehbar.
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